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1. Kindergeld: Ende der Berufsausbildung, 
wenn die Ausbildungszeit durch Rechts-
vorschrift festgelegt ist

Für ein volljähriges Kind, das noch nicht das 25. Le-
bensjahr vollendet hat und für einen Beruf ausge-
bildet wird, wird Kindergeld gewährt. Im Gesetz ist 
nicht festgelegt, zu welchem Zeitpunkt eine Berufs-
ausbildung beendet ist. Nach dem Urteil des Bun-
desfinanzhofs vom 24.5.2000 (Aktenzeichen VI R 
143/99) endet eine Berufsausbildung spätestens mit 
der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses, wenn 
die Ausbildung mit einer Prüfung abschließt. Nun hat 
der Bundesfinanzhof aber mit Urteil vom 14.9.2017 
(Aktenzeichen III R 19/16) konkretisierend entschie-
den, dass eine Berufsausbildung nicht bereits mit der 
Bekanntgabe des Ergebnisses der Abschlussprüfung 
endet, sondern erst mit Ablauf der Ausbildungszeit, 
wenn diese durch Rechtsvorschrift festgelegt ist.

Im Urteilsfall bezog der Stpfl. Kindergeld für seine 
im Jahr 1994 geborene Tochter S, die sich in einer 
Ausbildung zur staatlich anerkannten Heilerziehungs-
pflegerin befand. Der Ausbildungsvertrag hatte eine 
Laufzeit vom 1.9.2012 bis zum 31.8.2015. S bestand 
die staatliche Abschlussprüfung im Juli 2015. Noch 
im Juli 2015 wurden ihr die Prüfungsnoten mitgeteilt. 
Für den Monat August 2015, in dem S ebenso wie 
in den Vormonaten ihren Dienst nach Dienstplan zu 
verrichten hatte, erhielt sie noch die Ausbildungs-
vergütung. Ab September 2015 war sie berechtigt, 
die Bezeichnung „Staatlich anerkannte Heilerzie-
hungspflegerin“ zu führen. Die Familienkasse hob 
die Festsetzung des Kindergelds ab August 2015 auf 
und forderte das für diesen Monat gezahlte Kinder-
geld zurück. Der Bundesfinanzhof gab dagegen dem 
Stpfl. Recht, wonach diesem auch für August 2015 
noch Kindergeld zustand. Im Streitfall wurde S im 
August 2015, dem letzten Monat der Ausbildungs-
zeit, noch ausgebildet. Die Fachausbildung dauerte 
nach der einschlägigen landesrechtlichen Vorschrift 
drei Jahre, so dass die Berufsausbildung erst mit 
dem Ablauf der durch Rechtsvorschrift festgelegten 
Ausbildungszeit ende. Dementsprechend war sie erst 
ab September 2015 berechtigt, die Berufsbezeich-

nung „Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin“ 
zu führen.

@@ Handlungsempfehlung:
Generell ist also zu prüfen, ob das Ende der Ausbildung 
gesetzlich oder in einer Berufsausbildungsverordnung fest-
gelegt ist.

2. Wegfall der Belegvorlagepflicht für die 
Steuererklärung des Jahres 2017

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Besteue-
rungsverfahrens wurde ab dem Veranlagungszeit-
raum 2017 die bislang geltende Belegvorlagepflicht 
bis auf wenige Ausnahmen in eine Belegvorhalte-
pflicht geändert. Dies bedeutet, dass Steuerzahler 
mit der Steuererklärung für 2017 dem Finanzamt 
grundsätzlich nur noch dann Belege vorlegen müs-
sen, wenn das Finanzamt dazu auffordert. Gemeint 
sind hiermit Belege, die bisher zwingend im Original 
vorgelegt werden mussten (Spendenbescheinigung, 
Kapitalertragsteuerbescheinigung, Nachweis über 
den Grad der Behinderung), und auch sonstige ein-
zureichende Unterlagen, Aufstellungen und Erläu-
terungen, die für das Besteuerungsverfahren von 
Bedeutung sind, für die es aber keine gesetzliche 
Vorlagepflicht gab. Ziel dieser Neuregelung ist die 
Erleichterung der elektronischen Abgabe der Steuer-
erklärung.

Zu beachten sind aber die Aufbewahrungsfristen 
für Belege:

 » Für die meisten Steuerbürger gilt, dass sie Bele-
ge grundsätzlich bis zum Ablauf der Einspruchs-
frist (einen Monat ab Erhalt des Steuerbescheids) 
und nach Einlegung eines Einspruchs oder einer 
Klage bis zum endgültigen Abschluss des Verfah-
rens aufbewahren sollten. Belege, die für mehrere 
Jahre von Bedeutung sind (z.B. ärztliche Atteste), 
sollten entsprechend länger aufbewahrt werden. 
Sollte der Steuerbescheid unter dem Vorbehalt 
der Nachprüfung stehen oder vorläufig sein, soll-
ten die Belege ebenfalls aufbewahrt werden.
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 » Eine besondere Regelung gilt für Bescheinigun-
gen für Spenden und Mitgliedsbeiträge an als ge-
meinnützig anerkannte Vereine und Einrichtungen: 
Diese müssen bis zu einem Jahr nach Bekannt-
gabe des Steuerbescheids aufbewahrt werden, 
wenn sie nicht zuvor vom Finanzamt angefordert 
wurden.

 » Für Leistungen, die im Zusammenhang mit einem 
Grundstück stehen, sind Rechnungen für die Dau-
er von zwei Jahren aufzubewahren. Das können 
z.B. Handwerkerleistungen oder haushaltsnahe 
Dienstleistungen sein. Die Frist beginnt mit dem 
Schluss des Kalenderjahres, in dem die Rech-
nung ausgestellt worden ist.

 » Soweit eine gewerbliche Tätigkeit betrieben wird, 
wie z.B. aus dem Betrieb einer Photovoltaikanla-
ge, gilt für die Unterlagen eine Aufbewahrungsfrist 
von zehn Jahren.

 » Haben Steuerbürger Überschusseinkünfte (Ein-
künfte aus nichtselbständiger Arbeit, aus nicht 
der Abgeltungsteuer unterliegendem Kapitalver-
mögen, aus Vermietung und Verpachtung oder 
sonstige Einkünfte), die in der Summe höher als 
500 000 € pro Jahr sind, müssen Belege und Auf-
zeichnungen in diesem Zusammenhang grund-
sätzlich sechs Jahre aufbewahrt werden. Das 
Gleiche gilt ab VZ 2018 auch für Stpfl., die allein 
oder zusammen mit nahestehenden Personen un-
mittelbar oder mittelbar einen beherrschenden 
oder bestimmenden Einfluss auf gesellschafts-
rechtliche, finanzielle oder geschäftliche Angele-
genheiten einer Drittstaat-Gesellschaft ausüben 
können.

@§ Hinweis:
Abzuwarten bleiben die Reaktionen der jeweiligen Finanz-
ämter. Möglicherweise kann durch die Übersendung der 
Belege unmittelbar mit der Steuererklärung die Bearbeitung 
der Erklärung beschleunigt werden, da dann einer Anforde-
rung durch das Finanzamt zuvorgekommen wird.

3. Doppelte Haushaltsführung – 
 Hauptwohnung am Beschäftigungsort

Eine doppelte Haushaltsführung liegt nach der Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs vom 16.11.2017 
(Aktenzeichen VI R 31/16) nicht vor, wenn die Haupt-
wohnung, d.h. der „eigene Hausstand“, ebenfalls am 
Beschäftigungsort belegen ist. Denn in dieser Kons-
tellation fallen der Ort des eigenen Hausstands und 
der Beschäftigungsort nicht auseinander. Die Haupt-
wohnung ist am Beschäftigungsort belegen, wenn 
der Stpfl. von dieser seine Arbeitsstätte in zumut-
barer Weise täglich erreichen kann. Dabei bestätigt 
der Bundesfinanzhof die frühere Rechtsprechung, 
wonach der Begriff des Beschäftigungsorts weit aus-
zulegen ist und darunter insbesondere nicht nur die 
nämliche politische Gemeinde, in der die erste Tätig-
keitsstätte liegt, zu verstehen ist. Dem entsprechend 
haben auch die Finanzgerichte, die Finanzverwaltung 
sowie die Kommentarliteratur eine Wohnung am Be-

schäftigungsort bejaht, wenn der Arbeitnehmer von 
dort üblicherweise täglich zu seiner Arbeitsstätte fah-
ren kann.

Denn eine Mindestentfernung zwischen Haupt- und 
beruflicher Zweitwohnung bestimmt das Einkom-
mensteuergesetz nicht. Sie können sich deshalb in 
Ausnahmefällen sogar in derselben politischen Ge-
meinde befinden, wenn ausnahmsweise ein tägliches 
Fahren nicht zumutbar erscheint. Nach der Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs dient eine Woh-
nung dem Wohnen am Beschäftigungsort, wenn sie 
dem Arbeitnehmer ungeachtet von Gemeinde- oder 
Landesgrenzen ermöglicht, seine Arbeitsstätte täg-
lich aufzusuchen und dies bei Wegezeiten von etwa 
einer Stunde.

@§ Hinweis:
Wird eine doppelte Haushaltsführung geltend gemacht, so 
ist stets der Sachverhalt sorgfältig zu ermitteln und zu do-
kumentieren.

4. Anbringung von Außenputz und Neu-
errichtung von Außenanlagen sind keine 
begünstigte Handwerkerleistung

Nach der Entscheidung des Finanzgerichts Ber-
lin-Brandenburg vom 7.11.2017 (Aktenzeichen 6 K 
6199/17) stellt die Anbringung des Fassadenaußen-
putzes an einem Neubau auch dann keine begüns-
tigte Handwerkerleistung dar, wenn diese nach dem 
Einzug in das Haus erfolgt. Auch die erstmalige Er-
stellung von Außenanlagen in zeitlichem Zusammen-
hang mit der Neuerrichtung eines Einfamilienhauses 
stellt keine begünstigte Handwerkerleistung dar.

Das Gericht bestätigt zunächst, dass Handwerker-
leistungen, die die Errichtung eines „Haushalts“, also 
einen Neubau, betreffen, keine Steuerermäßigung er-
fahren können. Weiterhin wird ausgeführt, dass allein 
die Tatsache, dass die Stpfl. nach der Teilabnahme 
und vor Anbringung des Außenputzes in das Einfami-
lienhaus eingezogen sind, nicht dazu führt, dass es 
sich um eine begünstigte Handwerkerleistung han-
delt. Vielmehr ist in wertender Betrachtung zu prüfen, 
ob die jeweilige Maßnahme noch in engem zeitlichen 
und sachlichen Zusammenhang mit der Neuerrich-
tung des Gebäudes steht oder nicht. Die Putzarbei-
ten gehörten noch zur Neubaumaßnahme; denn bei 
Anbringung eines Außenputzes handelte es sich um 
eine Teilleistung des Werkvertrags zur Errichtung des 
Einfamilienhauses.

Die erstmalige Errichtung der Außenanlagen (Pflas-
terarbeiten, Grundstückseinfriedung, Verlegung von 
Rollrasen) ist nicht begünstigt, da kein vorheriger Zu-
stand verändert wurde. Insofern könne keine Reno-
vierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnah-
me vorliegen.

@§ Hinweis:
Gegen dieses Urteil ist nun die Revision vor dem Bundes-
finanzhof anhängig (Aktenzeichen VI R 53/17), so dass die 
Rechtsfrage noch nicht abschließend geklärt ist.
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entfallenden Erträge sachgerecht abgegrenzt wer-
den. Für diese pauschale Vorgehensweise gibt die 
Finanzverwaltung detaillierte Verfahrensanweisungen 
vor.

@§ Hinweis:
Die Berechnungen müssen von der Versicherung vorge-
nommen und bescheinigt werden.

6. Steuerliche Folgen des Handels mit 
 Bitcoins

Der Handel mit der Kryptowährung Bitcoin erreicht 
auch Privatpersonen. Insofern stellt sich auch die 
Frage, ob die Realisierung von Gewinnen oder Ver-
lusten steuerliche Folgen nach sich zieht. Die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
hat virtuelle Währungen wie Bitcoins in der Tatbe-
standsalternative der Rechnungseinheiten gemäß § 1 
Abs. 11 Satz 1 Kreditwesengesetz rechtlich verbind-
lich als Finanzinstrumente qualifiziert. Rechnungs-
einheiten sind mit Devisen vergleichbar, lauten aber 
nicht auf gesetzliche Zahlungsmittel. Vor diesem Hin-
tergrund ist der Erlass vom 11.12.2017 (Aktenzeichen 
S 2256-2017/003-52) des Finanzministeriums Ham-
burg zu sehen. Folgendes ist zu beachten:

 » Erwerb und Veräußerung von Bitcoins im 
Privatvermögen: Der Gewinn oder Verlust aus der 
Veräußerung von Bitcoins führt zu sonstigen Ein-
künften aus privaten Veräußerungsgeschäf-
ten, sofern Erwerb und Veräußerung der Bitcoins 
innerhalb eines Jahres stattfindet. Voraussetzung 
ist weiterhin, dass die Bitcoins nicht selbst gene-
riert wurden, weil es dann am „Erwerb“ fehlt. Um-
gekehrt bedeutet dies, dass wenn die Bitcoins vor 
mehr als einem Jahr erworben wurden, diese ohne 
steuerliche Folgen veräußert werden können.

 » Hingabe von Bitcoins als Zahlungsmittel: Sofern 
erworbene Bitcoins als Zahlungsmittel eingesetzt 
werden, gilt dieses als Veräußerung der Bitcoins 
und führt ebenfalls zu sonstigen Einkünften aus 
privaten Veräußerungsgeschäften. Der Wert der 
im Gegenzug erhaltenen Ware oder Dienstleistung 
ist als Veräußerungspreis anzusetzen. Bei der Er-
mittlung des Gewinns sind die Anschaffungskos-
ten von dem Veräußerungspreis abzuziehen.

@§ Hinweis:
Widmet sich der Stpfl. der Erzeugung von Bitcoins bzw. Bit-
coin Cash, so ist diese Tätigkeit unter den Voraussetzungen 
insbesondere einer vorhandenen Einkünfteerzielungsab-
sicht als gewerbliche Tätigkeit anzusehen.

7. Gewerblicher Grundstückshandel 
im  Zusammenhang mit geschenkten 
 Objekten

Grundsätzlich ist der Gewinn aus der Veräußerung 
von Immobilien, die länger als zehn Jahre gehalten 
wurden, nicht der Besteuerung zu unterwerfen. Bei 

5. Besteuerung fondsgebundener Lebens-
versicherungen ab 1.1.2018

Mit Wirkung ab dem 1.1.2018 ist die Besteuerung 
von Investmentfonds grundlegend neu geregelt. 
Im Grundsatz erfolgt eine Besteuerung auf Ebene 
des Fonds und diese wird beim Anleger durch eine 
Teilfreistellung der Erträge berücksichtigt. Die Höhe 
der Teilfreistellung hängt von der Anlageform des In-
vestmentfonds ab. Dies wirkt sich auch auf fondsge-
bundene Lebensversicherungen aus.

Nach den nun geltenden gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen sind bei fondsgebundenen Lebensver-
sicherungen 15 % des Unterschiedsbetrags, also 
der Differenz zwischen dem Auszahlungsbetrag und 
den geleisteten Beitragszahlungen einschließlich da-
rin enthaltener Kosten steuerfrei oder dürfen nicht 
bei der Ermittlung der Einkünfte abgezogen werden, 
soweit der Unterschiedsbetrag aus Investmenterträ-
gen stammt. Die Steuerfreistellung wird gewährt, um 
die steuerliche Vorbelastung von Investmentfonds 
zu berücksichtigen. Die Steuerfreistellung greift nur, 
soweit Erträge aus Investmentfonds Bestandteil des 
Unterschiedsbetrags sind. Erträge aus konventionel-
len Anlagen oder aus Spezial-Investmentfonds fallen 
nicht in den Anwendungsbereich der Norm. 

Das Bundesfinanzministerium hat mit Schreiben vom 
29.9.2017 (Aktenzeichen IV C 1 – S 2252/15/10008 
:011) zu der Frage Stellung genommen, wie insoweit 
mit bestehenden Verträgen umzugehen ist. Bei Ver-
sicherungsverträgen, die nach dem 31.12.2004 und 
vor dem 1.1.2018 abgeschlossen wurden (Bestands-
verträge), umfasst die Steuerfreistellung nur die 
Investmenterträge, die auf den Zeitraum nach dem 
31.12.2017 entfallen. Die bis zum 31.12.2017 ent-
standenen Investmenterträge werden von der pau-
schalen Freistellung nicht erfasst und müssen abge-
grenzt werden.

@§ Hinweis:
Auszahlungen aus vor dem 1.1.2005 abgeschlossenen Ver-
trägen sind in der Regel insgesamt steuerfrei.

Bei ab dem Jahr 2018 erfolgenden Auszahlungen 
aus fondsgebundenen Lebensversicherungen ist zu 
differenzieren zwischen

 » nicht begünstigten Erträgen vor dem 1.1.2018 
und nach dem 31.12.2017,

 » ab dem 1.1.2018 von begünstigten fondsbeding-
ten Erträgen und Erträgen aus anderen Anlagen 
und

 » der Zuordnung der Einzahlungen (Sparanteile 
und Kostenanteile) in den Investmentfonds zu be-
günstigten und nicht begünstigten Erträgen.

Die Finanzverwaltung verlangt grundsätzlich eine ex-
akte Wertermittlung auf Grundlage der tatsächlich 
erzielten Erträge und Aufwendungen aus der Anla-
ge im Investmentfonds. Aus Vereinfachungsgrün-
den kann aber auch eine pauschale Wertermittlung 
erfolgen, wenn die auf Investmentfonds ab 1.1.2018 
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Dies bestätigte der Bundesfinanzhof. Die Annahme 
eines gewerblichen Grundstückshandels sei richtig, 
obwohl der Stpfl. den hälftigen Grundstücksanteil 
von seiner Mutter unentgeltlich erworben, seinerseits 
nur drei Objekte veräußert und ein viertes Objekt ver-
schenkt hat. Im Wesentlichen sind folgende Argu-
mente entscheidend:

 » Die Veräußerung ererbter oder geschenkter 
Grundstücke ist nämlich zumindest dann als ge-
werblich anzusehen und damit als Zählobjekt zu 
beachten, wenn erhebliche weitere Aktivitäten 
zur Verbesserung der Verwertungsmöglichkeiten 
entfaltet wurden. Diese Voraussetzungen sind im 
Streitfall gegeben. Der Stpfl. hat das Gebäude, 
das er zur Hälfte im Wege der vorweggenomme-
nen Erbfolge erlangt hatte, von 2001 bis Anfang 
2004 umfangreich saniert und insofern erst die 
Voraussetzung für den Verkauf geschaffen.

 » Im Streitfall sei die Schenkung des vierten Grund-
stücks an die Ehefrau ausnahmsweise als Zähl-
objekt bei dem gewerblichen Grundstückshandel 
des Stpfl. einzubeziehen. Nach ständiger höchst-
richterlicher Rechtsprechung sind zwar vom Stpfl. 
verschenkte Objekte bzw. solche, mit deren Wei-
tergabe kein Gewinn erzielt werden soll, in die Be-
trachtung, ob die Drei-Objekt-Grenze überschrit-
ten ist, grundsätzlich nicht mit einzubeziehen. 

 » Von diesem Grundsatz hat die Rechtsprechung 
allerdings Ausnahmen gemacht. So kann in der 
Einschaltung naher Angehöriger in „eigene“ 
Grundstücksgeschäfte des Stpfl. ein Missbrauch 
von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts liegen. 
Ebenso kann die Weiterveräußerung geschenkter 
Objekte dem Schenker zugeordnet werden, wenn 
dieser nach dem Gesamtbild der Verhältnisse das 
„Geschehen beherrscht hat“ und ihm selbst der 
Erlös aus den Weiterveräußerungen zugeflossen 
ist.

 » Hiervon unabhängig kommt nach der Recht-
sprechung eine Einbeziehung der an Angehö-
rige schenkweise übertragenen Objekte hin-
sichtlich der Frage des Überschreitens der 
Drei-Objekt-Grenze zudem dann in Betracht, 
wenn der übertragende Stpfl. – bevor er sich dazu 
entschließt, das Objekt unentgeltlich zu übertra-
gen – die (zumindest bedingte) Absicht besessen 
hatte, auch diese Objekte am Markt zu verwerten. 
Dies lag im Streitfall vor.

@§ Hinweis:
Die Frage, ob ein gewerblicher Grundstückshandel vorliegt, 
kann nur für den Einzelfall unter Würdigung aller Umstände 
entschieden werden. Im Einzelfall ist diese Beurteilung äu-
ßerst komplex. In Fällen, bei denen ein gewerblicher Grund-
stückshandel nicht auszuschließen ist, sollte stets steuer-
licher Rat eingeholt werden.

geerbten oder geschenkten Immobilien tritt hinsicht-
lich der Berechnung der Zehnjahresgrenze der Stpfl. 
in die Rechtsstellung des Erwerbers ein, d.h. die Vor-
besitzzeit wird insoweit berücksichtigt. Eine steuer-
liche Erfassung des Veräußerungsgewinns erfolgt 
allerdings dann, wenn ein die private Vermögens-
verwaltung überschreitender gewerblicher Grund-
stückshandel vorliegt. Die Abgrenzung ist im Ein-
zelfall schwierig. Wichtigstes Abgrenzungskriterium 
ist die sog. Drei-Objekt-Grenze. Wer innerhalb von 
etwa fünf Jahren mehr als drei Objekte anschafft, 
erschließt oder herstellt und sodann verkauft, erfüllt 
damit die objektiven Voraussetzungen des gewerb-
lichen Grundstückshandels.

Mit Urteil vom 23.8.2017 (Aktenzeichen X R 7/15) be-
stätigt der Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung 
zur Drei-Objekt-Grenze im Zusammenhang mit ge-
schenkten Grundstücken. Die Veräußerung ererbter 
oder geschenkter Grundstücke ist dann im Rahmen 
der Drei-Objekt-Grenze zu berücksichtigen, wenn 
der Stpfl. erhebliche Aktivitäten zur Verbesserung der 
Verwertungsmöglichkeiten entfaltet hat.

Im Urteilsfall hatte der Stpfl. 1992 den hälftigen Mit-
eigentumsanteil an dem mit einem Mehrfamilienhaus 
bebauten Grundstück von seiner Tante zum Kauf-
preis von 225 000 DM erworben. Im Jahr 2000 erhielt 
er von seiner Mutter den anderen Miteigentumsanteil 
unentgeltlich im Wege der vorweggenommenen Erb-
folge. Der Stpfl. begann im Jahr 2001 mit einer Ge-
neralsanierung des Gebäudes, die im Wesentlichen 
Anfang 2004 abgeschlossen war. Im Jahr 2003 hatte 
er das Gebäude in fünf Eigentumswohnungen aufge-
teilt.

Zunächst bemühte sich eine von ihm beauftragte Im-
mobilienfirma um die Vermietung der Wohnungen. 
Nachdem ihre Bemühungen erfolglos blieben, er-
teilte der Stpfl. den Auftrag zum Nachweis bzw. zur 
Vermittlung von Interessenten zum Verkauf des Ob-
jekts. Im Internet bot die Immobilienfirma in der Fol-
gezeit vier hochwertig sanierte Wohnungen an. Der 
Stpfl. veräußerte in dem Zeitraum von August 2004 
bis November 2004 drei Eigentumswohnungen und 
schenkte der Ehegattin im Januar 2005 die nicht ver-
äußerte vierte Eigentumswohnung im Erdgeschoss. 
Die fünfte Eigentumswohnung im Dachgeschoss 
wurde und wird teilweise vom Stpfl. selbst genutzt. 

Die ebenfalls klagende Ehegattin beauftragte An-
fang 2005 ihrerseits einen Makler zunächst mit der 
– erfolglosen – Suche nach einem Mieter. Im August 
2005 veräußerte sie diese für 370 000 €.

Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die von 
der Ehefrau veräußerte Eigentumswohnung als Zähl-
objekt in den gewerblichen Grundstückshandel des 
Stpfl. einzubeziehen sei, da dieser bereits mit Er-
teilung des Verkaufsauftrags die unteren vier Eigen-
tumswohnungen zum Verkauf angeboten habe. 
Dementsprechend wurden für 2004 Einkünfte des 
Stpfl. aus Gewerbebetrieb i.H.v. 448 843 € sowie 
für 2005 Einkünfte der Ehefrau aus Gewerbebetrieb 
i.H.v. 135 245 € der Besteuerung zu Grunde gelegt.

Alle Informationen wurden sorgfältig geprüft. Für die Voll-
ständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität kann dennoch 
keine Garantie übernommen werden.
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